
1US un die Dogmatisierung
der päapstlichen Unfehlbarkeit

Zu einer Neuerscheinung über die Unfehlbarkeitsdebatte
auf dem Ersten Vatikanischen Konzil

Von Manfred Weitlautff

Seit dem ersten Erscheinen der verdienstvollen, grundlegenden, 1m wahr-
sten Sınn des Wortes Bahn brechenden Darstellung „Le pontificat de Pıe
(  CC des Owener Kirchenhistorikers Koger Aubert Begınn der
fünfzıger Jahre (ın der Reihe „Hiıstoire de l’Eglise“, Band z Parıs 1952,

Supplement bibliographique et Index, 1St die Diskussion über
den langen, auf weıte Strecken (wıe INan heute weif) höchst verhängnı1s-
vollen und insotern für die Entwicklung der katholischen Kırche und Theo-
logıe schicksalhaften Pontifiıkat Pıus nıcht mehr Zur uhe gekommen.
Im Mittelpunkt dieser teilweise cehr erregt ausgetragenen Diskussion
steht naturgemäfß das VO  an diesem apst einberutene Erste Vatikanische
Konzıl (1869/70) MI1t seiner folgenschweren lehramtlichen Umschreibung
des päpstlichen Jurisdiktionsprimates und der (den päpstlichen Jurisdik-
t1onsprıimat krönenden un vollendenden) päpstlichen Untfehlbarkeiıt. Der
Theologe sıeht sich MIit eıner kaum mehr überschaubaren Flut VO  e Liıteratur
ZuUur Primats- un Unfehlbarkeitsproblematik konfrontiert, die, 1n rund
25 Jahren und nıcht zuletzt 1mM Zuge des Zweıten Vatikanums angeschwol-
len, noch keın Ende absehen äßt ede und Wıderrede, „zeitgemäße“ In-
terpretatıon un erbitterte Polemik wechseln darın, ohne daß INa  =) einer
wirklichen theologischen Klärung der 1n der 'Tat tiefgreiıftenden Problematik
näher gekommen ware. Be1 nüchternem Wägen der hıer und dort Vorge-

Thesen und Argumente un ihrer kritischen Überprüfung anhand
der einschlägigen Quellen wırd na  =) sıch dieser (zugegebenermaßen beklem-
menden) Einsicht nıcht verschließen können.

Wıe die über Jahrzehnte unterdrückte, jedentalls aber merkwürdig Vel-

LUumMmMTLE Diskussion nıcht ZU wenıgsten durch die historische Forschung
wieder angestoßen worden iSt; wırd s1e Zanz offensichtlich seither auch
VO  3 der historischen Forschung 1in Atem gehalten. Denn zahlreıiche Quellen-
editionen und Untersuchungen Aaus Quellen, dazu immer wıeder über-
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raschende archivalische Entdeckungen (zeitgenössısche Tagebücher, speziell
Konzilstagebücher, prıvate Aufzeichnungen VO  e} Konzilsvätern, vertrauliche
Briefe und Berichte, geheime Gutachten etc.) haben iıne Fülle VO  3 Präzisie-
rungen 1mM historischen Detail gebracht. Das Bıld, Ww1€e sıch u1ls5 heute VO

Pontifikat Pıus und VO Ersten Vatikanischen Konzil darbietet, 1St
vieles SECNAUCI und beträchtlich difterenzierter geworden. Dıie Persönlichkeit
Pıus gewınnt mehr und mehr SProfk schärter 1nNs Licht treten auch
die einflußreıichsten Akteure se1nes Pontifikats, und W as die organge rund

das Erste Vatıkanum anlangt, sehen WIr desgleichen hıer ın mannı1g-
facher Beziehung klarer, bedenklich klarer und damıt INa ZUr Genüge
angedeutet se1n, daß die Szenerıie 1m ganzen nıcht „lichter“ geworden ISt.
Vordem für sicher gehaltene oder als siıcher ausgegebene Positionen sind dar-
über 1nNs Wanken geraten, und 1St nıcht auszuschließen, da{fß der ortgang
der Erforschung der Archive und die Auseinandersetzung mit dem dann
Neu ZULagC geförderten Material noch weıtere Probleme aufwerten wiırd,
7zumal INa  } Ja heute auch weifß, da{fß oftenbar wichtige, aussagekräftige 136
kumente da und dort ımmer noch (oder wieder) un Verschlufß gehalten
werden. Andere Dokumente sind, W1e INan heute ebentalls weiß, allerdings
absichtlich vernichtet worden. Ihr Inhalt bleibt 1n der Regel gewiß Ge-
heimn1s; alleın, die Tatsache ihrer Vernichtung ist für die Erkenntnisbildung
gleichwohl nıcht ganz ohne Konsequenz. Dabei 1St sich der Historiker
und Kirchenhistoriker durchaus dessen bewußßit, daß CI; 111 seine fach-
spezifischen Möglichkeiten nıcht überschreıiten, lediglich die historischen
Quellen kritisch prüfen, facta historica erheben oder erhellen,
historische Zusammenhänge aufzuzeigen und durch die Hıstorie bedingte
Unterscheidungskriterien anzubieten CTIMAS, Er betrachtet dies reılıch als
einen sehr wesentlichen Beıitrag Das Geschift der Klärung und Abklärung
aus der Hıstorie sich ergebender dogmatischer Fragen 1m Falle des Ersten
Vatikanums also der Primats- und Unfehlbarkeitsproblematik aber mu

in der Hauptsache dem über weiterreichende Möglichkeiten verfügenden
Systematiker überlassen, 1n der Erwartung jedoch, daß dieser sıch den
zuweilen 7weitellos recht unbequemen Argumenten Aaus der Geschichte
ehrliıch stellt un S$1e miıt aller gebotenen Sorgfalt in seine weiterführenden
Überlegungen einbezieht, eingedenk des alten kanonistischen aber doch
hoffentlich für den Gesamtbereich der Theologıe geltenden Grundsatzes:
„Contra tactum NO valet argumentum.“

Unter den zuletzt erschienenen historischen Untersuchungen Z Komplex
1US und Erstes Vatikanisches Konzıil se1l NUr erinnert die
zußerst aufschlußreichen Arbeiten der Jesuiten 12COMO artına und Klaus
Schatz, VOT allem den umfänglichen ersten Band einer auf dreı Bände
veranschlagten Monographie Martıinas über „Pı0 IX“, der 1Ur die ersten

vier Jahre (1846—1850) des Pontifikats dieses Papstes beleuchtet und doch
schon den Schlüssel ZU Verständnıis des Pontifikats in die and
71bt (Rom hat keine ıne solche Aufmerksamkeit autf sich gelenkt,
und WAar weıt über die Fachwelt hınaus, w1€e die vorliegende Arbeit August
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Bernhard Haslers. Darın kann die Ufsache ohl nıcht lıegen, da{ß der Autor
se1n Material „Aus der TIrödelkammer“ hervorgeholt habe, mMi1t anderen
Worten: NUr alte, abgedroschene, längst in iıhrer Falschheit entlarvte K]45
schees aufwärme, W1e unmıiıttelbar nach Erscheinen des Werkes ein Rezensent
den Lesern des „Rheinischen Merkur“ (Nr VO: September
suggerıeren wollte. Ohnehiın widerlegt sich ıne Rezension meıst VO:  [ selbst,
Wenn AuUuS jeder iıhrer Zeilen NUr ungezügelte rregung spricht VO  3 ıhrer
Tendenz ganz schweigen. Eher mMag der Grund 1n den provozierenden
Thesen des Autors liegen, WEn nıcht gal schon 1m kühn formulijerten En:
tertitel „Dogmatisierung und Durchsetzung einer Ideologie“. Das AduUSSC-
löste Echo 1St denn auch cehr vielstimmig; reicht VO  - vorbehaltloser Z1s
stımmung bıis pauschaler Ablehnung, wobe1l gerade 1in letzterem Fall
eben schlecht verborgene Emotionen die sachliche Auseinandersetzung e1i-

heblich trüben, Ja mıtunter drängt sıch der Eindruck auf, der Autor habe
allein durch das Engagement, mıiıt dem seine gsew1ß5 brisante und die
Geıister scheidende Thematik aufgreift und durcharbeıtet, da und dort das
„katholische Getühl“ verletzt,; ıne gereizte Wendung Joseph Hergen-
röthers in anderem, gleichwohl nıcht ganz unähnlichem Zusammenhang
einst niedergeschrieben gebrauchen.

Als Dissertation AT Erlangung des philosophischen Doktorgrades 1im
Fachbereich Geschichts- und Kunstwissenschaften der Universıität München
eingereıcht, Sprengt doch die Arbeıt nach Thematik, Umftang und Inhalt
nıcht unbeträchtlich den Rahmen gängıiger Doktordissertationen. Es Z1ing dem
Autor aber auch SA nıcht die bloße akademische Abhandlung einer
Thematıik, die einen, wWenn nıcht den gravıerenden Kernpunkt zwischenkirch-
lıcher Kontroverse bildet. Der Autor hat sıch vielmehr AUS einem ökumen1-
schen Anlıegen heraus und ursprünglıch „auch 1n der Hofinung, ZUur ökume-
nıschen Verständigung beitragen können“ (X) ZUuU Ziel DESECTZT,
einer breiteren historischen Grundlage der Unfehlbarkeitsdebatte, dıie „nicht
abgeschlossen se1n kann, sondern weitergeführt werden muß“, beizutragen
(AU) Welchen Standpunkt 1119  an 1n dieser Diskussion ımmer einnımmt und
ganz abgesehen davon, ob INa  ; auch die Folgerungen und Thesen des Autors
nachzuvollziehen VELINAS INa  ' wırd ıhm ehrlicherweise bestätigen mussen,
dafß dieses se1n Ziel erreicht und sich darüber hinaus die gestellte —-

spruchsvolle Aufgabe nıcht leicht gemacht hat Das veranschaulicht die Liste
der rund benützten Archive (und Handschriftenabteilungen VO:  » Biblio-
theken), darunter die bedeutendsten kırchlichen und staatlichen Archive KEu-
OoPpP VO Vatikan, VO'  w Rom un Madrid über Wıen und München, Parıs
und Brüssel bis London, sSOWl1e die ungeheure Masse der eingesehenen Be-
stände: Nur der Kundige weiß dıe ühe und Langwierigkeit solcher rtchiv-
studıen AaNgCMESSCH beurteilen! Das erweiıist die Reichhaltigkeit und Aus-
sagekraft der gemachten Funde, die 1m ext und VOrLr allem 1n den Anmer-
kungen ausgiebigst präsentiert werden, ohne übrigens die Flüssigkeit und
ormale Ausgewogenheit der Darstellung beeinträchtigen. Dıiıe Akribie der
Arbeitsweise wird terner unterstrichen durch die Sorgfalt, miıt welcher der
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Autor auch bereıts edierte Quellen Je nach dem Ma{iß ıhrer Gewichtigkeit
(etwa die 1m „Mansı“ abgedruckten Konzilsreden) nochmals einem and-
schriftenvergleıich unterzieht, Lücken autfdeckt und schließt, „offizielle“ Les-

korrigiert. Und selbstverständlich hat siıch der Verfasser WwW1e die Are
beit auft Schritt un Trıtt bestätigt nıcht 7zuletzt MmMI1t der breitgestreuten
einschlägigen Liıteratur ebenso eingehend w1e kritisch auseinandergesetzt.
Was vortragt und vertritt, belegt bıs 1Ns einzelne, häufig dre1- und vier-
fach Wo Vermutungen anstellt oder Hypothesen aufstellt, kennzeichnet

diese mıt wünschenswerter Deutlichkeit als solche Er formuliert s1€,
weiıl ıhm spürbar daran lıegt, da{ß die Forschung „nachstößt“ und Klarheıt
chaflt

Im ersten 'Teıil „Dıie Manipulatıiıon der Unfehlbarkeitsdebatte“ (9—-177)
cschildert der Vertasser auf dem durch die grundstürzende Tatsache der TYTAan-
7ösischen Revolution gepragten gesellschaftlıchen und kirchenpolitischen Hın-
tergrund des beginnenden Jahrhunderts das Erwachen un Erstarken
der ultramontanen Bewegung, deren und ungestumste Vorkämpfter 1in
Frankreich beheimatet N, SOWI1e das Eınsetzen einer durch die Zeıtum-
stände begünstigten, konsequenten Zentralisationspolitik der Römischen
Kurıe. Ultramontanısmus und sıch etablierender römischer Zentralısmus,
wechselseıtig einander schiebend und steuernd, schuten TYST die Vorausset-
ZUNgCH für das Vordringen der römischen Priımats- und Unfehlbarkeits-
doktrin, die WAar aut Grund der se1it Jahrhunderten unentwegt erhobenen
Ansprüche Roms se1it langem entwickelt WAal, auch ıhre theologischen Ver-
techter hatte, zumal 1in der näheren un weıteren Umgebung des Papstes,
aber 1ın Theologıe un Kırche keineswegs allgemeine Anerkennung genoß.
Bıs ZU Ersten Vatikanischen Konzıil wurde S1e vielmehr als ıne papst-
iıch approbierte Schulmeinung neben nıcht weniıger legıtımen anderen
Schulmeinungen Noch Begınn des Jahrhunderts hatten
einflußreiche Theologen w1e Johann Michael Sailer (1751—1832), der nach-
malıge Bischot VO  ; Regensburg, den Prımat 1mM Sınne Cyprians gedeutet,
das Wesen des päpstlichen Prımats somıt 1n seiner allgemein-kirchlichen
Einheitsfunktion gesehen. Nıcht viel anders dachten dıe Tübinger, Jo-
hann dam Möhler (1796-1838), dessen (durchaus iın Weıiterführung Sajler-
scher Ansätze entwickelter) organischer Kirchenbegriftf gewiß 1in der Prımats-
iıdee seinen krönenden Abschlufß fand, jedoch weder tür einen unbeschränk-
ten Jurisdiktionsprimat noch für ıne separıerte Unfehlbarkeit des Papstes
aum hatte. Speziell die Lehre VO  H der päpstlichen Unfehlbarkeit War INan-

cherorts W1€e ıne N Reihe VO Bischöten VOL versammeltem Konzıil be-
ZCUZLE überhaupt unbekannt, anderswo bekämpfte INa  ; wıiıederum laut
bischöflicher Aussage die Meınung, der Katholiık glaube dıe Untehlbar-
keit des Papstes, als iıne VO  a} den Protestanten ın die Welt bös-
willige Verleumdung (304) Freıilıch, der immer lauter anschwellende Rut
nach eıiner traditionsmächtiıgen geistigen Autorität, VO  e der allein INa  — noch
angesichts der tiefen geistigen Kriıse der eıt alt und Orientierung erhofilte,
hatte, eben weıl für viele der aps diese Autorität verkörperte, das Ansehen

Ztschr.
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des Papsttums nach einer Phase außerster Erniedrigung weltweit cehr g..
hoben, dıe Reorganısation der Kırche Frankreichs 1n der napoleoniıschen
Aräa; der Kırche 1in den Ländern des Deutschen Bundes und anderer Länder
1ın der Restaurationsepoche hatte, weiıl Ausschaltung althergebrachter
Partikularrechte vollzogen, 1ne€e solch CNSC Bindung der einzelnen Kırchen-
provınzen und Bıstümer den Heılıgen Stuhl ewiıirkt und die rechtliche
Stellung des Papstes innerhalb der Kiırche V12 factı dermaßen gesteigert, dafß
den Papalısten die elit reıit scheinen mußte, den jJahrhundertealten papst-
lichen Ansprüchen, W1€e S1ie die römische Prımats- und Unfehlbarkeitsdoktrin
artikulierte, endlich auch ormel]l allgemeine Geltung verschaften. Ins-
besondere die VO  S4 den Jesuiten getragene Römische Schule, die sıch der Auf-
gabe verschrieben hatte, die Philosophie und Theologie der AVörzeit®s haupt-
sächlich 1mM Rückgriff autf dıie Scholastik, Leben erwecken
herausgekommen 1St allerdings LLULr eın zı1emlich dünner „Aufgufß“ und
eLtw2 se1it der Jahrhundertmitte rücksichtslos nach Alleinherrschaft in der
Theologie strebte, begann sıch jetzt ZU kämpferischen Anwalt dieser Dok-
trın aufzuwerfen. Mıt dem ıhnen eigenen theologischen Selbstbewußtsein
spielten die Vertreter dieser Schule die Doktrin plötzlıch einer
über jeden Zweıtel erhabenen, nıemals 1n rage gestellten, deshalb verbind-
lichen Lehre der Kırche hoch, und W1e€e Ss1e ohne weıteres und mIit unverkenn-
bar polemischer Spıtze jede andersgeartete Neubesinnung in der Theo-
logıe ıhre theologischen Prinzıpien mit dem Etikett ‚alleın gültig“, „alleın
wahrhaft katholisch“ versahen, nahmen S$1e sıch auch das Recht heraus,
Theologen, die nıcht ihres (allzu engen) (Gelistes und iıhrer Meıinung
nıcht bedingungslos Beitall zollten, often der Unkirchlichkeit, WenNnn nıcht
der Heterodoxie zeihen. Massıv unterstutzt wurden Ss1e dabei VO einer
Aaus ehemaligen Zöglingen (Germanikern) un geistesverwandten reısen
sich rekrutierenden beträchtlichen Anhängerschaft, die zunehmend auch auf
akademische Lehrstühle und Bischofsstühle drängte. Eiınen ersten Höhepunkt
erreichte diese papalıstısche Agıtatıon 1Ur kann INa  z diese orgänge
CcNHNenNn 1n eiınem Aufruf der „Cıvılta Cattolica“; des ebenfalls VO  w Jesu1-
ten redigierten oftiz1ıösen Publikationsorgans des Vatıkans, VO Sommer
1867, sıch durch eın Öörmliches Gelübde ZUuU Bekenntnis der päpstlichen In-
fallibilität „USQuU«C ad eftusionem sanguınıs“ verpflichten. Dahinter stand
als Hauptinıitiator der Jesuit Matteo Liberatore, und die EISTCNHN; dıe dem
Aufrut tolgten, Erzbischof Mannıng VO  e London und Bischof Sene-

VO  3 Regensburg: S1e gelobten, alles ın ıhrer Macht Stehende LunN,
die Definition der päpstlichen Untehlbarkeit durchzusetzen B Beide

wurden spater, der Dıirektion des Liberatore, die wichtigsten Füh-
er der Infallibilisten.

Da{iß der Papst, nämlich 1US 1 VO den Aktivitäten der infallıbilisti-
schen „zelantı“ wußte und S1e billigte, 1sSt ekannt. Darüber hınaus verdeut-
icht Hasler aber NUnN, dafß Pıus persönlıch auch als der Hauptakteur
hıinter den Kulissen anzusehen 1St Die Dogmatıisierung der päpstlıchen Un-
fehlbarkeit allein autf S1€, iıhre Hıntergründe und hre Behandlung 1im
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Konzıl konzentriert siıch dıe Untersuchung WAar der ausdrückliche Wounsch
des Papstes, SOZUSaSCNH seine Lieblingsidee, und ıne kleine, entschlossene
Gruppe VO  3 etw2 Bischöten teilte diesen Wounsch miıt iıhm, und da s1e den
Papst ihrer Seıite und dıe überall einflußßsmächtigen, die Kuriıe beherrschen-
den Jesuiten hınter sıch hatte, WAar ihr ein leichtes, alle Schlüsselpositionen,
namentliıch die Konzilskommissionen und die kirchlichen Informations-
medien, erobern (36

SO rückt ganz VO' celber in den Miıttelpunkt der Untersuchung zunächst
die Persönlichkeit dieses Papstes, der bereits in seiner Antrittsenzyklika „Quı
pluriıbus“ VO November 1846 die päpstliche Unfehlbarkeit II klaren
Worten“ nach dem kundıgen Urteil des Jesuiten Clemens Schrader
programmatiısch aussprach, der s1e dann 1in der Art und VWeıse, wIıe 1854
die Dogmatısıierung der „Immaculata Conceptio“ vollzog, praktisch in An-
spruch nahm und damıt einen eindeutigen Priäzedenztall schuf, VO  . dem
(wiıe scheint, nıcht ohne fundamentum 1ın re) Gerüchte kursıerten, greife
persönlich FA Feder und attackiere in A  II  11 Artıkeln (etwa in der
„Unitäa Cattolica“) die Minoritätsbischöfe (145), dem INn  a schließlich VO  e}
mehreren Seıiten den Ausspruch in den und legte, als Abbate Masta1ı habe

dıe päpstliche Unfehlbarkeit geglaubt, jetzt aber, aps geworden,
tfühle S1e W as immerhın, WEeLn schon das Wort tatsächlich nıcht gefal-
len se1n ollte, zeigt, welches Bıld Ina  a sıch VO  e} Pıus machte. artına hat
1mM ersten Band seiner oben erwähnten Monographie über 5  10 IX“ aus-

führlich dargelegt, welche verhängnisvollen Auswirkungen die Augenblicks-
stımmungen, Schwankungen, Depressionen, denen 1US eIit seines -
bens unterworten Wal, bereıts 1n den ersten Jahren seines Pontifikats ze1t1g-
CN daß den auf iıhn einstürzenden Problemen (Revolution, Kirchen-
staatsfrage) völlıg ratlos, absolut überfordert, eın Konzept konsequent
durchzuführen, gyeschweige denn tassen, gegenüberstand und sıch in seiner
Ratlosigkeit, VO  3 seinen Stimmungen hın un her ger1ssen, übernatür-
liıchen Fıngerzeigen flüchtete, seine Untfähigkeit durch einen „Sprung 1Ns
Übernatürliche“ kompensıerte. Das Materıal, das Hasler (immer dem
Blickwinkel der Unfehlbarkeitsfrage) zusammentragt, die Persönlich-
keitsstruktur Pıus beleuchten, übertrifit aber das Bekannte in CI=

schreckendem Ma{iß Dıie egozentrisch-herrschsüchtigen Züge, die hiıer 11145-

s1ert ZUTagC EreteN; die unerfreuliche, Ja penetrante Rolle, die der Papst,
durch ihm ZzZugetragene höchst myster1öse Privatoffenbarungen inspiırıert
(132 ; rund das Konzıil spielte, die demütigende Behandlung, die
bischöflichen Unfehlbarkeitsgegnern zuteil werden 1efß dıes alles muß —

tiefst nachdenklich stiımmen. Um 1Ur einen gut beglaubigten Vortfall NZU-

tühren: AÄAm Junı 1870 verteidigte der Patriarch der Melchiten, Gregor
11 Jussef, ein erklärter Unfehlbarkeıtsopponent, in der Konzilsaula nach
Recht und Pflicht die alten Patriarchenrechte. 1US 1 der VO Inhalt der
Rede sogleıch Kunde erhielt, zıtierte in höchster rregung den Patriıarchen

sıch. Als dieser, VOTL ıhm kniend, sıch nach vorgeschriebenem Zeremoniell
ZU Kuß des reuzes aut den päpstlichen Pantofteln niederbeugte, „SETZtE

7*
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1Us dem atrıarchen den Fuß autf den Kopf oder den Nacken mit den
Worten: ‚Gregor10, dura‘ Gregor, Du harter Kopf) Dann tuhr mMIit
seinem Fu{fß dem Patriıarchen ıne eıt lang auf dem Kopf herum“

Hasler stellt die Frage nach dem rad der Zurechnungsfähigkeit Pıus
AT Zeitpunkt des Konzzils und zieht W e1 namhafte Psychologen Rate.
Paul Matussek, München, schließt auf Grund des unterbreıteten Materjals
MI1t merklicher Vorsicht „auf ıne abnorme Persönlichkeit“: Pongratz,
Würzburg, urteıilt, INa  w habe zZzu Teıl ohl mi1it Folge- und Begleitum-
ständen der Epilepsie (an der 1US in Jüngeren Jahren nachweislich g-
liıtten hatte) Ltun, „andere ymptome würde INa  } dem schizophrenen
Formenkreis rubrizieren“ Nun kann INnan reıiliıch psychologi-
sche Attestate über ıne historische Persönlichkeit eventuellen Vor-
lıegens „eindeutig“ scheinender Indizıen erhebliche Vorbehalte anmelden.
Denn gerade 1m psychischen Bereich 1St die Getahr eıner Fehldeutung beson-
ders orofßß, und der Beıispiele ataler psychologischer Fehldeutungen „1m
Nachhinein“ sınd viele. Aufßerdem 1St Schizophrenie (oder das, W as INan
unschart als psychisch „abnorm“ bezeichnen mag) eın csehr vielschichtiges
Phänomen. Anderseits könnte INa  a der Deutung autf Schizophrenie immer-
hın das Argument entgegenhalten, da{fß das Charakterbild nıcht weniıger
großer Persönlichkeiten der Geschichte schizophrene Züge aufweist oder VCI-

läßt, Pıus sıch also allenfalls 1ın ıllustrer Gesellschaft befände
beispielsweise Vıctor Conzemius (ın Orıijentierung 41, 197 207209 hıer
208) Es bliebe allerdings die Frage, ob sıch in dieser Galerie der psychısch
belasteten Großen der Weltgeschichte (man denke den Preußenkönig
Friedrich I Napoleon USW.) der Nachfolger des Apostels Petrus, der
siıch „VICArıus Christi“ und „SCrVUS Dei“ NNT, recht glücklich aUuSs-
nihme (wenn sıch schon eın Vergleich Pıus mMi1t Franz VO  3 Assısı, dessen
autere Persönlichkeit Ja auch zumiındest jeglichem Versuch einer Eınordnung
1n die yängıge „Norm“ wiıderstrebt, nach allem, W as WIr über diesen Ponti1-
fex wI1ssen, ganz V()  Sn selbst verbietet) un zweıtens ob die Vorstellung
erträglich ware, da{fß ausgerechnet aut Drangen (oder auf Inıtiatıve) dieses
Papstes ıne willtährige, 1ın ıhrer Führerschaft aber fanatisıert anmutende
Konzilsmajorität ungeachtet schwerer theologischer Bedenken einer bedeu-
tenden Mıinorität ine das päpstliche Amt betreftende lehramtlıche Entsche1i-
dung VO  5 solcher Tragweıite un Umstrittenheit durchgedrückt haben ollte,
indend 1mM Glauben.

Auft „Dıie Argumentatıon tür und die päpstliche Untehlbarkeit“
(zweıter Teıl, 179—400) legt Hasler denn auch das Schwergewicht seiner (n
tersuchung. Zunächst veranschaulicht anhand eines bisher unveröftent-
lichten Definitionsvorschlags des Erzbischofs und Konsultors Guiseppe Car-
don; die Vorstellungen, die in der (bekanntermaßen mit außerster Behut-
samkeit zusammengesetzten) vorbereitenden theologisch-dogmatischen Kom-
mı1ssıon vorherrschten: Dıie Untiehlbarkeit erscheint hier als ıne Aaus Schrift
un Tradition abzuleitende, konziliar bestätigte Forderung des Priımats ‚
W1e€e als STIreNg persönliches Privileg des Papstes, unabhängig VO  3 Konzıil und
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auch 11U  — schweigender Zustimmung der Kirche (182 WAar ekamen die
Konzilsväter weder dıesen ext noch den nıcht wenıger einflußreichen Ent-
wurtf Clemens Schraders Gesicht, ın beiden aber lagen die Hauptlinien
der VO Anfang geplanten Definition, VO der allerdings in der Einbe-
rufungsbulle keine Rede Wal, bereits test. Sıie kehrten 1mM wesentlichen —-

verändert, WwWenll auch präzisıert, in den Texten wieder, miıt denen sich dann
die Konzilsväter beschäftigen hatten. Einwürte andersgesinnter Bischöte
kamen nıcht ZU. Tragen, Ja wurden Zut W1e überhaupt nıcht beachtet.
Dıiıe VO  w 1US noch C: Konzilsbeginn promulgierte Geschäftsordnung el -

Iaubte vielmehr dem aps und den Führern der Infallibilisten, die samt-
lıche Schlüsselpositionen innehatten, den modus procedendı der Konzilsver-
handlungen frei bestimmen und den Verlaut der Debatten nach Wunsch

STEUETH; sOomı1t den Einflufß der Antinfallibilisten VO  } vornhereın „abzu-
blocken“. urch die Geschäftsordnung wurde nämlich anderem das
Vorschlagsrecht der Konzilsväter praktısch annulliert un die Diskussion
schon deshalb einer Regulierung unterworten, weıl S1e ZUuU Be1i-
spiel 1ine Einsichtnahme in den Wortlaut sowohl der schriftlich eingereich-
ten Bemerkungen der Konzilsväter als auch der Konzilsreden deren NAOTS
Lra 1n der Konzilsaula akustisch kaum verstehen War ausschlofß. Wıe
yezielt und rücksichtslos die Infallibilisten die ıhnen ın die and gegebenen
Möglichkeiten nutzten, dem Konzıl iıhre Überzeugung, iıhre Sıcht aufzu-
zwıngen, erhellt nachdrücklich AUuUS Haslers Darstellung, wobel aber noch-
mals daran erinnert sel,; dafß U  — eın verhältnismäßig kleiner Kreıs VO

„Drahtziehern“ iınnerhalb der Mayorität den „Kurs  «“ dıktierte, während die
größere Mehrheit der Infallibilisten (die w1e die Minoritätsbischöfe keines-
WCBS ıne homogene Gruppe bildeten), VO verschwindenden Ausnahmen
abgesehen, 1mM Schweigen verharrte und sich darauf beschränkte, willfährıg

se1N, se1 1U  a Aus Überzeugung oder Aus anderen Gründen. Den e1INZ1-
SC emerkenswerten Eklat verursachte auf seıten der Majyorıität die mutıige
Intervention des Kardınals Guidi (18 Junı 1870), die ıne heftige papst-
iıche Maßregelung nach sıch ZOß Ob siıch be1 diesem Kardinal, dessen Her-
kunft 1n merkwürdigem Dunkel lıegt, aber wirklich den „fıls naturel“
Pius gehandelt hat, w1e€e der polnische rat Ladislaus Kulczyckı, eın
päpstlicher Kammerherr un: n Freund Augustıin Theiners, damals 1n
mehrere Depechen den italienischen Außenminister einfließen ließ, und
insotern seıner Intervention ine ZEeEW1SSE Delicatesse zukommt, MU INanll-

gels stichhaltigerer eweılse dahingestellt bleiben und wiırd auch VO  > Hasler
tatsächlich LUr als Frage vielsagend freilıch hingestellt (121-125). Man
versteht nach allem, da{fß die bıtteren Klagen über die Untreiheit des Konzils,
die aut seıten der Minderheıt laut wurden, und die tiefe Niedergeschlagen-
heit, die einzelne Minoritätsbischöte befiel, nıcht grundlos Der Ver-
such einer ZanNnzech Anzahl VO  — Minoritätsbischöfen, ihre Regierungen eINZU-
schalten und o 1ne Intervention Bismarcks erreichen, spricht tür siıch
un zeigt Zur Genüge, in elch ausweglose, isolıerte Sıtuation sıch die Mın-
erheıit gedrängt tühlte 151—170). Dennoch kann InNnan siıch (ohne im m1ın-
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desten die schwıerige Lage der Mınorıitätsbischöfe verkennen un ohne
übersehen, dafß eventiu leicht urteilen 1St) des Eindrucks nıcht erweh-
ICN,; da{fß bei einer konsequenten Solidarisierung der Mıiınorität manches hätte
anders „laufen können.

Die instruktive systematısche Zusammenstellung der Argumente un
Gegenargumente ZUrFr Unifehlbarkeitsfrage 1n den einzelnen Diskussions-
phasen, die der Verfasser vornehmlich aufgrund der Aktenpublikation 1im
„Mansı“ bietet, dokumentiert nämlich klar die theologische Überlegenheitder Mınorität. Sie zählte 1n der Mehrheit durchweg gebildete und profilierteKöpfe. Dabe;i 1St testzuhalten, da{fß sıch iıhr sachlicher Wiıderstand nıcht Zenerell die päpstliıche Untehlbarkeit riıchtete, miıt aller Schärfe aber

1ne Auffassung, die prıimär un ursprünglıch allein dem apst die In-
tallıbilität (noch dazu in maxımalıistischer Weıise) zuerkennen wollte un DStE
durch ıh der Kirche Ihnen kam darauf A dafß die päpstlicheUntehlbarkeit nıcht als „gottunmıttelbar“, sondern als rgan und Funktion
der unfehlbaren Gesamtkirche aufgefaßt wurde. Denn nach iıhrem Verständ-
n1s, das deutlich AaUuUs der ekklesiologischen Sıcht der katholischen Romantık
erwuchs und ın dem sıch ıne csehr wesentliche ekklesiologische Aussage artı-
kulierte, kam Untehlbarkeit prıimär der Kirche als aNzZCF E während dem
definierenden Papst der Beıistand des Heılıgen Gelstes 1L1ULr durch das Mediıum
des Sıch-stützens auf ebendiese unfehlbare Kırche zewährt wurde. Ketteler
etw2 argumentierte Im übrigen 1St interessant beobachten, da{ß die
wohldurchdachten und fundierten Eınwände der Mınorität die „Be-weıise“ der Mayorıität AaUuUs Schrift un Tradition ZUT Stützung ihrer einse1-
t1g-papalistischen Ansicht sıch auf einer Linıe bewegten, die den Argumen-
ten der modernen kritischen Exegese W1e dem Erkenntnisstand der kriti-
schen Dogmen- und Kirchengeschichte auch iınnerhal der heutigen atholi-
schen Theologie urchaus nahekommt. Naturgemäfß WAar in der Untehlbar-
keitsdebatte der Rückgriff auf die Geschichte unvermeıdbar, und hier spielteıne herausragende Rolle der Fall des Papstes Honorius (625-—638): die Fat-
sache seiner Verurteilung als Häretiker n seines Verhaltens 1m Mono-
theletenstreit durch das VL ökumenische Konzil (zu Konstantınopel, 680/81)SOWI1e der Bestätigung dieser Verurteilung durch apst Leo I (  1—6  >durch das Quinisextum Konstantınopel (692), durch das ökumenische
Konzıl (von Nıcaea, 7/87), und der Umstand, daß die mıttelalterlichen Pap-
Ste (wohl bıs ZALT: Epoche des Reformpapsttums 1m 14 Jahrhundert) iın einer
feierlichen Protfessio fidej be] Amtsantrıtt Honorius 1n einer Reihe mMi1t
deren Häretikern der Vergangenheit Nannten und anathematisierten (283—288) In der Reaktion der Intallibilisten autf die Einwürte Aaus der @
schichte ıhren Standpunkt iın der Untehlbarkeitsfrage spiegelt sıch 1m
Grunde peinliche Unsıicherheit, die weder durch die unecnNtwWwegLeE Berufungauf den „SCNSUS fidelium“ und auf die lebendige Tradıition und Verkündi-
gung der Kırche auch diesbezüglich stellte die Dogmatisierung der „Imma-culata Conceptio0“ einen Testfall dar noch durch die emsıige Anwendungscholastischer Dıstinktionen überdeckt werden konnte. (Die schließliche Eın-
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führung der MN „ cathedra“-Formel in die Vorlage W AT Ja nıcht zum
wenıgsten ine Folge dieser Verlegenheıit, ohne da{fß damıt das Problem als
solches beseitigt wurde.) AA 1St Zeıt, da{ß die Anmaßungen der ‚historischen
Wissenschaft‘ und der ‚wissenschaftlichen Hıiıstoriker‘ aut ıhre eigene Sphäre
und 1n ıhre renzen verwıesen werden. Und das wird dieses Konzıil LunNn,
nıcht durch Ötreitereien oder Verurteilungen, sondern mM1t den Worten ‚dem
Heıiligen Geist und uns hat gefallen‘“ 343) Welches andere Gefühl als
(natürlich uneingestandene) Unsicherheıit un Furcht VOTLT der 1n seinen Au-
SCH Glauben zerstörenden Hıiıstorie in der Theologie sollte Erzbischof Man-
nıng diese schroften Worte, denen iın der Tat nıchts hinzuzufügen ist, ein-
gegeben haben? Und den unbequemen Einspruch AaUus der Geschichte beiseıite
schiebend, schickte INa  3 siıch A die Geschichte durch das ogma, das
kreieren ia  —$ entschlossen WAarl, meıstern, w1e INa  w eben 1n Kom se1it
den trühesten Zeiten gelernt hatte, „die Geschichte durch die Doktrin
meıstern“ eorg Schwaiger, Päpstlicher Prımat un Autorität der Allge-
meınen Konzilien 1m Spiegel der Geschichte, München-Paderborn-Wiıen BL
323

Im drıtten Teıl seiner Untersuchung geht Hasler schließlich der Ffage der
Rezeption der Konzilsbeschlüsse durch die Infalliıbilıtätsgegner nach (401—
526) Da die Minoritätsbischöfe siıch außerstande gyesehen hatten, die im
etzten Augenblick aut Weısung Pıus (durch den das „ sese  “ erläu-
ternden Einschub „NONMN ecclesiae“) noch verschärfte N Ot-
lage durch iıhr Votum miıtzutragen, nıcht eintach au Gründen der Inoppor-
unıtät, sondern VOTL allem Aaus gravierenden theologischen un historischen
Gründen, S1e unmittelbar VOTr der entscheidenden Abstimmung und
tejerlichen Verkündigung des Dogmas VO  3 Rom abgereist oder der Sıtzung
ferngeblieben, nach ihrer schriftlichen Beteuerung AUS Pıetät gegenüber dem
Heılıgen Vater Als stillschweigende Anerkennung des Dogmas konnte ihr
Entschlufß gew1fßß nıcht ohne weıteres verstanden werden, zumal auch VO

der Sorge bestimmt SECWESCH seın scheint, der aps könnte 1mM Anschlufß
dıie fejerliche Definition dıe Ablegung eines UuCN, durch die vatıkanı-

schen Dekrete erganzten Glaubensbekenntnisses ordern Gleichwohl be-
SAaDNN nach der Heimkehr der Bischöfe die Opposıtion rasch zerfallen, und

die Minoritätsbischöfe „1N der Zerstreuung“ zogerten, die VO  3 Rom aNgC-
ordnete Publikation der Konzilsdekrete vollziehen und siıch oftiziell
ihnen bekennen, wußte INa  a durch die untıen nachzuhelfen und durch
Entzug VO  e} Jurisdiktionsvollmachten den jeweils nötigen ruck auszuüben.
Zudem sahen siıch die Bischöfe aber auch wachsendem ruck AusSs Teilen des
Volkes und ıhres Diözesanklerus ausgeSsetZL, der zermürbender wirk-
te, Je rıgoroser die Verteidigung der vatikanıschen Dekrete um unterschei-
denden Merkmal des „wahren Katholiken“ hochstilisiert wurde. wıe
aber einst Filius consubstantialis, iSt jetzt Papa infallibilis das untersche1-
dende Zeichen und Merkmal der wirklichen Katholiken“ formulierte
beispielsweise der (allerdings spater ZU Kurienkardinal promovıierte)
Würzburger Kirchenhistoriker Joseph Hergenröther (ın seinem apologeti-
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schen Werk „Katholische Kirche und christlicher Staat in iıhrer geschicht-
lichen Entwicklung un: in Beziehung auf die Fragen der Gegenwart“, Fre1i-
burg Br 182 9093 E der übriıgens W1e€e mancher seiner Gesinnungsgenos-
SCN der Ansıcht Wal, da{fß der deutsch-französische Krıeg „gerade 1m rechten
Moment“ ausgebrochen sel, ın Deutschland die Untehlbarkeitsdiskussion
abzukühlen, und eben darin „auch sein Gutes haben“ könne Hergen-
röther den Rektor des Germaniıkums, Würzburg, Juli Es 1St
eshalb nıcht eigentlich überraschend, da{fß sich für die Mehrzahl der SCHNANN-
ten Bischöfe die Sorge die Einheit der Kirche, deren Wert zweıfellos
hoch veranschlagen 1St, gegenüber ıhren in der Sache begründeten Be-
denken alsbald ın den Vordergrund schob, w1e in den nachkonziliaren
Hırtenschreiben deutlich ZU Ausdruck kam UÜberraschend 1sSt jedoch, Ww1e
schnell sıch manche Biıschöfe plötzlich ZU tatsächlichen Vollzug der Wen-
dung disponiert tanden, WI1e oftensichtlich leicht ıhnen wurde, ıhre frühe-
1CIN theologischen Bedenken herunterzuspielen, und MIt welchem Nachdruck s1e
den vatıkanıschen Beschlüssen 1n ihren Bıstümern Geltung verschafiten und

S1e laut werdenden Vorbehalten begegneten. Eıne ZeW1sse Sıgnalwir-
kung INAaS VO eilıgen Zusammentritt der Fuldaer Biıschotskonferenz 1mM
August ERZE) un VO  w} deren beschwichtigender Erklärung, der der apst —

oyleich öftentlich Lob zollte, Aaus  c se1n. Eınıge Biıschöte reilıch VECI-
mochten sıch Nu  _ beugen, ındem S1ie das ogma gemäfß ihrer unveränder-
ten theologischen Überzeugung zurechtinterpretierten. Erzbischof Kenrick
VO  . St Louis unterwart sich lediglich Aaus Gehorsam, weıgerte sıch jedoch
beharrlich, die päpstliche Unfehlbarkeit lehren oder SBal VO  a Schrift und
Tradition her begründen Und Bischof Heftele VO  &} Rottenburg
der bekanntlich spater tast seinen Nachla{fß vernichtete, darunter
seine Korrespondenzen rund das Erste Vatikanum, sSOWeIt ıhm g-
lungen WAar, S1e VO  3 den Adressaten zurückzuerhalten 1eß keinen W Ee1-
tel daran, daß mıiıt seiner Unterwerfung, die lange 1n seinem (36e-
wıssen hatte, eın „sacrıf1c10 dell’intelletto“ bringe (472 f Be1 dreı
ungarıschen Bischöfen entdeckte der zuständige untıus erst 1883, daß S1€e
eıner schriftlichen Erklärung überhaupt ausgewichen (426 Hasler,
der sich eingehend mMit den otiıven der Unterwerfung beschäftigt, kommt

dem Ergebnis, da{fß zumindest be1 einıgen Bischöfen miıt hoher Wahr-
scheinlichkeit Nur ıne äAußerliche, iıhrer inneren Überzeugung widerspre-chende Unterwerfung vorgelegen habe Was die Bischöte Kenrick und Heftele
anlangt, wird INan ohl nıcht umhinkönnen, diesen Schlu{fß mıi1t dem Ver-
fasser zıehen, andere Bıschöfe, ıhnen dıe Kardınäle Rauscher und
Schwarzenberg, Bischof Stroßmayer, auch Kardınal Hohenlohe, geben INnanl-

nıgfache Rätsel auf.
'Irotz seiner (nıcht durchweg einsichtigen) harten Kritik dem vorlie-

genden Werk hat Vıctor Conzemiuius dem Verfasser bestätigt, habe die
Praktiken der Mehrheit auf dem Konzıil Zut geschildert, die Dıvergenzen
zwıschen apst und Kurie die als Nn keineswegs die treibende raft
bei der Definition der päpstlichen Untehlbarkeit WAar stärker, als ın den
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bisherigen Untersuchungen geschehen, herausgearbeitet, die problematische
Unterwerfungstaktik Roms gegenüber den opponıerenden Bıschöfen der
Minderheit 1MmM Sanzeh zutrefftend dargestellt, den rel1g1ös-mystischen Aana-
t1SMUuUS des Papstkultes und des Amts-Selbstverständnisses Pıus 1in seinen
Auswirkungen autf die Dogmatisierung überzeugend nachgezeichnet und
aufßerdem VO  3 altkatholischen Darstellungen abgesehen ZUu ersten Mal
die Argumentatıon über die Untehlbarkeit austührlich untersucht (in Orıen-
tierung 41, IDE, 208) Dıieses Urteil kann nach der Lektüre des Werkes 1LUI

bekräftigt werden. Daß viele der vorgetragenen Erkenntnisse nıcht LLEU sind,
W1e Conzemius weıter teststellt, 1St ebenfalls zutreftend. Indes, Hasler hat ja
keine Geschichte des Ersten Vatikanums intendiert; seine Absicht 1St viel-
mehr SCWESCH, die Genes1ıs un Problematik spezıell der Untehlbarkeits-
definition sowohl in ıhrer historischen Dımension als auch 1m Hınblick auf
die Art und Weiıse ihrer Durchsetzung, die unverkennbar ideologische Züge

sıch tragt, VO u  ‚9 auf verbreiterter Quellenbasıs und pointierter als
bisher aufzurollen. Man möchte gewiß VO  o der Sache her und der Sache
willen wünschen, daß der Vertasser 1ın seinen Folgerungen sıch zuweilen eın
wen1g mehr Zurückhaltung autferlegt oder auch dem Leser mehr Gelegen-
heit eingeräumt hätte, sıch das Urteil selber bılden. Dies mindert aber
weder die Leistung Haslers, noch äandert daran, da{fß seıin Werk
nıcht weniıge fundamentale Fragen aufwirft: Fragen, die den Nerv der
katholischen Theologie gehen, und anderem SyStTEM- beziehungsweise
ideologiekritische Ansätze aufweist, die 1n ıhrer Relevanz innerhalb der
katholischen Theologie weıithın noch Salr nıcht erkannt sein scheinen.
Und W as die historische Seite des Unfehlbarkeitsdogmas betrifit, dürften
Haslers Ausführungen einmal mehr gezeigt haben, da{fß INa  n} auch ihr MIt
einem „Sprung 1Ns UÜbernatürliche“ nıcht gerecht werden veErmMas. Der
88Jährıge gnaz VO  } Döllinger hat e1INst ın einem Antwortschreiben den
Münchener Erzbischof Anton1us VO  a} Steichele März tormuliert,

handle sıch beim Primats- und Untehlbarkeitsdogma ,]a nıcht Jau-
bensmysterien, WI1e Trıinıtät und Incarnatıon, über welche INa  w) freilich er-

tolglos bis Zu jüngsten Tag disputiren kann. Wır stehen hier auf dem
festen Boden der Geschichte, der Zeugnisse, der Thatsachen.“ Die Worte
klingen hart und überspitzt, Aaus ıhnen spricht die Verbitterung des alten
Mannes, und natürlich 1sSt die iın ihnen angerissene Problematik viel diffe-
renzierter, als Döllinger wahrhaben wollte. ber der einen Seıite des
Problemkerns schießen S1e doch ohl nıcht Zanz vorbe]. Leider iSst kon-
statıeren, dafß diese Seıte, nämlich die Frage nach der Geschichtlichkeit des
Unfehlbarkeitsdogmas, wıe 1 - definiert worden ist, bıs heute iıne
befriedigende Lösung nıcht gefunden hat Allein schon 1M Hınblick darauf
ware hoffen, daß der anfänglıch gereizten Reaktion auf Haslers Buch ıne
streng sachliche, Wahrheit emühte Auseinandersetzung auf möglichst
breiter Ebene folgt.


